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bewirken . Alfo auch mit Rückficht auf die für eine Flucht gebotenen Wege
mufs die fcharfe Trennung der beiden Hauptteile eines Theaters aufrecht erhalten
bleiben .

a) Bühnenhaus .

Wir haben gefehen , dafs bezüglich der Enthebung eines Brandes der Bühnen¬
raum der am meiften gefährdete Teil eines jeden Theaters ift , und dafs deshalb
die erfte Aufgabe eine vollftändige Ifolierung desfelben vom Vorderhaufe fein müffe .
Wenn nun folgerichtig diefer Raum auch derjenige fein wird , welcher zuerft auf¬
gegeben und feinem Schickfale iiberlaffen werden mufs , fo mufs für die Sicherheit
und im fchlimmften Falle auch für die Rettung der dort befchäftigten Perfonen in
derfelben Weife Fürforge getroffen werden wie für das im Vorderhaufe anwefende
Publikum und für die allerdings im Verhältnis verfchwindend wenigen , dort be¬
fchäftigten Bedienfteten . Obgleich die unmittelbare Gefährdung des Bühnenperfonais
erheblich gröfser als diejenige des Publikums erfcheinen mufs , fo darf eine gewiffe
Erleichterung und Vereinfachung in den für die Sicherheit der erfteren beftimmten
Anlagen doch durch die Erwägung geboten erfcheinen , dafs auf der Bühne und
ihren Nebenräumen — wenigftens in den Durchfchnittsfällen — zumeift nur eine
weit geringere Anzahl von Perfonen gleichzeitig anwefend ift , und dafs diefe der
überwiegenden Mehrzahl nach infolge ihres durch ihre Befchäftigung gebotenen ,
faft täglichen Verkehres in jenen Räumen mit denfelben in allen ihren Einzelheiten
genau vertraut find . Aus diefem Grunde und infolge einer gewiffen Difziplin werden
bei Eintritt einer Kataftrophe diefe Perfonen trotz allem noch weit weniger der
Gefahr ausgefetzt fein, ihre Geiftesgegenwart zu verlieren und fich dadurch felbft
gegenfeitig an der Rettung zu behindern , wie dies feitens des grofsen , mit den
Räumen des Theaters meift wenig oder gar nicht vertrauten Publikums zu feinem
Verderben leicht der Fall fein kann .

Am meiften der Gefahr ausgefetzt find die auf dem Schnürboden und den
Mafchinengalerien oder Laufbrücken befchäftigten Arbeiter . Sie find einem faft
ficheren Tode verfallen , wenn ihr einziger Rückzugsweg in einem engen hölzernen
Fahrftuhl befteht , wie dies in vielen Theatern der Fall war und beim Ringtheater¬
brande für jene Unglücklichen auch verhängnisvoll wurde . Nach § 22 der B . P .- V .
müffen deshalb jetzt für die Bühnenarbeiter mindeftens zwei unverbrennliche , vom
unterften Deffous bis auf das Bühnendach durchgehende Treppen angelegt werden ,
welche mit allen den Stellen , auf welchen Arbeiter fich aufhalten , durch eiferne,
felbftzufallende Türen in Verbindung ftehen und zu einem unmittelbaren Ausgange
in das Freie führen . Da nur wenige Perfonen auch im Falle der Gefahr diefe
Treppen benutzen werden , ift mit Recht eine Breite von O .so m als zuläffig feft -
geftellt , und da diefe Perfonen auch vollkommen damit vertraut find , ift von der
Bedingung einer unmittelbaren Beleuchtung diefer Treppen ausdrücklich Abftand
genommen .

Der in § 21 der B . P . -V . vorgefchriebene , den Bühnenraum umgebende Korridor
ift nicht allein für die Rettung der zur Zeit des Ausbruches eines Brandes in ihren
Ankleidezimmern befindlichen Bühnenmitglieder und der dort befchäftigten Ange -
ftellten von gröfster Bedeutung , fondern auch , zum mindeften auf Bühnenhöhe , in
Verbindung mit der Hinterbühne , für gröfsere Theater faft unentbehrlich .

Auf diefen Korridoren findet fich oft der einzige Platz , um Aufzüge und der¬
gleichen , zu welchen ein zahlreiches Statiftenperfonal erforderlich ift , zu ordnen ,
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ohne den Raum zwifchen den Kuliffen und der Bühnenumfaffungsmauer , der bei

grofsen Opern und Dekorationsftücken ohnedies oft fchon zu eng ift , noch mehr in

Anfpruch nehmen zu müffen.
Trotzdem finden wir nur in wenigen älteren Theatern diefen Korridor , nicht

einmal in dem verhältnismäfsig neuen , in den Siebzigerjahren entftandenen Opern¬

haus zu Frankfurt a . M . , ein Mangel , welcher dort fehl- fchwer empfunden wird .

Im Hofopernhaus zu Wien ift diefer Korridor konfequent in allen Stockwerken

durchgeführt und dient dort , wie an anderer Stelle gezeigt wurde , zugleich als

Löfchgang in dem Sinne , dafs in demfelben an der Bühnenmauer üch fchiefsfcharten -

förmige Oeffnungen neben den dafelbft angebrachten Hydranten befinden , von welchen

aus die brennende Bühne mit Waffer überfchüttet werden könnte .

Es liegt auf der Hand , dafs diefer Umgang für kleinere Theater , auf welchen

nur Konverfationsftiicke , Schaufpiele , Spielopern und dergl . , grofse Opern aber nur

unter befcheidenen Anfprüchen aufgeführt werden , eine andere , im wefentlichen nur

die Bedeutung haben wird , den Bühnenmitgliedern den Zugang , gegebenenfalls die

Flucht nach den Treppen zu fichern . Mit Rückficht darauf mufs auch in folchen

Fällen die Beftimmung in Kraft bleiben , dafs diefe Korridore von fämtlichen Räumen

des Bühnenhaufes unmittelbar zugänglich feien und in Verbindung ftehen müffen

mit den beiden unmittelbar in das Freie führenden Treppen .

Damit ift uei fcharfer Durchführung diefer Mafsregel die Anlage von zwei

unmittelbaren Ausgängen bedingt . In grofsen Theatern würde die Anftellung von

zwei Pförtnern für die Ueberwachung der Aus - und Eingänge und für die notwendige

Auskunftserteilung etc . nicht fo fehr in das Gewicht fallen. Umfo empfindlicher würde

die Laft für kleinere Theater fein , namentlich für folche , welche auf ihre eigenen

Erträgniffe , alfo auf möglichfte Sparfamkeit angewiefen find . Da aber ein Eingang

zur Bühne etc . nicht ohne Ueberwachung fein kann , fo wird man fich vielfach

darauf befchränken , nur den einen diefer Ausgänge gleichzeitig als Zugang , den

anderen aber lediglich als Ausgang zu benutzen , was in der Weife eingerichtet

werden könnte , dafs er als Notausgang mit einer nur von innen zu öffnenden ,

felbftverftändlich nach aufsen fchlagenden Tür verfehen würde .

Bei älteren Theatern war es in manchen Fällen ganz unmöglich , die durch

die B . P . -V . für die Sicherheit des Perfonais vorgefchriebenen Anordnungen nach¬

träglich in ihrem vollen Umfange durchzuführen . In folchen Fällen hat man bei

einigen Theatern zu dem Ausweg gegriffen , in der Höhe der einzelnen Stockwerke

freie eiferne Baikone vorzulegen , welche von den Ankleide - und Arbeitszimmern

aus unmittelbar zugänglich unter fich und mit der Strafse mittels ebenfalls eiferner

Podefttreppen in Verbindung gefetzt find (Stadttheater in Hamburg ) . Solche Anlagen

können nur als Notbehelf gelten , deren Wert im Ernftfalle ein fehr zweifelhafter

werden dürfte angefichts der Ueberfüllung und des Gedränges , fowie namentlich

im Winter wegen der Glätte der eifernen Baikone und Treppen .

Im Laufe der Jahre find vielfache , oft ziemlich phantaftifche Vorfchläge ent -

ffanden und teilweife fogar patentiert worden , welche das Entweichen aus dem

brennenden Bühnenhaufe ermöglichen oder erleichtern follen . Es dürfte überflüffig

fein , auf diefelben im einzelnen einzutreten ; es möge hier genügen , auf die Rettungs -

fenfter der Deutfchen Rettungsfenfter -Aktiengefellfchaft in Beuel a . Rh . hinzuweifen,

fowie der Seltfamkeit halber auf den Univerfal -Feuerfelbftrettungsapparat der Düffel-

dorfer Rettungsapparatefabrik .

352 .
Zwei Ein -

und
Ausgänge .

353 -
Baikone etc .
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Steigleitern .

355-
Ueberficht .

356 .
Parkett und

Parterre .

Die am Aeufseren anzubringenden , von der Strafsengleiche bis auf das Dach zu
führenden eifernen Steigleitern haben weit mehr den Zweck , der Löfchmannfchaft
das Gebäude unter allen Umftänden auch von aufsen zugänglich zu machen , als die
Möglichkeit des Entkommens aus dem Inneren des brennenden Theaters zu erleichtern .
Immerhin können fie felbftverftändlich auch zur Rettung von Perfonen dienen und
müffen deshalb hier Erwähnung finden. Die Konflruktion folcher Steigleitern ift fo
einfach und fo allgemein bekannt , dafs eine nähere Befchreibung derfelben wohl
überflüffig wäre.

fr) Vorderhaus .
(Siehe § 9 bis 19 der B. P .-V .)

Die bei Anlage des Vorderhaufes zu beobachtenden Beftimmungen find der
Natur der Sache nach nicht allein viel umfaffender, fondern auch für die architekto -
nifche Geftaltung der Theatergebäude im künftlerifchen Sinne von weit gröfserer
Tragweite als die foeben erörterten , das Bühnenhaus betreffenden ; fie füllen hier
aber lediglich in ihrer Bedeutung für die Sicherung des Publikums Betrachtung finden,
nachdem ihre einfehneidende Rückwirkung auf die Entwickelung des architektoni -
fchen Grundgedankens , wie er fich in der Anordnung der Innenräume fowohl wie
in der der Umgebungen des Theaters ausfpricht , bereits in Kap . 5 u . 6 erörtert
worden ift .

Es kann kein Zweifel darüber beftehen , von wie geringer Bedeutung für die
Sicherheit des Publikums die mehr oder weniger feuerfichere Ausführung des Logen -
haufes und feiner Einrichtungs - und Ausftattungsteile im Grunde genommen ift , und
dafs im Augenblicke ernfter Gefahr die Rettung der Perfonen einzig und allein
davon abhängt , dafs fie , gegen die Verbrennungsgafe gefchützt , fo fchnell wie möglich
den gefährdeten Raum verlaffen können . Zugleich aber müffen Vorkehrungen ge¬
troffen fein , welche es ermöglichen , dafs diefer Rückzug — unbefchadet der Schnellig¬
keit — fich in Ruhe und Ordnung vollziehen könne , da anderenfalls in ihm felbft
die Quelle gröfster Gefahren liegen würde . Dies zu regeln und zugleich auch dem
Publikum die erforderliche Bequemlichkeit während der Vorftellungen zu fichern,bezwecken die in den §§ 9 bis 12 der B . P . -V . gegebenen Vorfchriften .

Die für die Sitzreihen , fowie für die Gänge dafelbft angegebenen Mafse find
zwar ausdrücklich als die noch zuläffigen Mindeftmafse bezeichnet ; es liegt aber auf
der Hand , dafs bei der überwiegend grofsen Mehrzahl neu zu errichtender Theater¬
gebäude der Architekt aus ökonomifchen Gründen fich darauf angewiefen fehen
wird , diefe Mindeftmafse ftrenge zu beobachten , deren Ueberfchreitung nur bei
gröfseren , vornehmeren Theatern erwünfeht oder zuläffig fein wird.

In § 10 der B . P . -V . wird das Mindeftmafs für die Sitze in gefchloffenen Reihen
0,so m Breite auf 0,so m Tiefe feftgeftellt . Sturmhoefel %üi-) bezeichnet fchon 0,5o x
0,7 5 m als hinreichend .

Im weiteren tritt die B . P . -V . an angeführter Stelle auf Gröfse und Anordnungder Gänge im Parkett und Parterre ein und beftimmt auch , dafs diefelben nicht
den Gradinen der Sitzreihen entfprechend in Stufenform , fondern vielmehr in Form
einer geneigten Ebene geftaltet werden müffen , und ferner, dafs in den Gängen weder
tranfportable Stühle aufgeftellt noch auch Klappfitze angebracht werden dürfen.Beide Beftimmungen müffen als in hohem Grade heilfam bezeichnet werden .Durch die erfte wird einem bei heftigem Gedränge fonft leicht eintretenden Strau -

2öi) In : Scene der Alten und Bühne der Neuzeit . Berlin 1889.
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